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RS OGH 1956/12/18 4Ob88/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1956

Norm

ABGB §1175 D

Rechtssatz

Durch Abschluß von Kollektivverträgen auf Seite der Dienstgeber oder Dienstnehmer wird kein Gesellschaftsverhältnis

begründet; eine Erwerbsgesellschaft liegt dann nicht vor, wenn sich die gegenseitigen Bindungen auf eine normative

Regelung beschränken.
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